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Kurzfassung 

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit versteht sich als das Kompetenzzentrum für Wirtschafts- und 
Arbeitsfragen im Kanton Solothurn. Seine Mission ist, dass in einer leistungsfähigen und innova-
tiven Wirtschaft jede Person ihre Existenz mit einer ihren Neigungen und Fähigkeiten angemes-
senen Arbeit sichern kann. 

Die obersten politischen Zielsetzungen für die im Globalbudget "Wirtschaft und Arbeit" zu-
sammengefassten Aufgaben umfassen die Förderung der Attraktivität des Kantons Solothurn als 
Arbeits- und Lebensstandort, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft des Kan-
tons Solothurn und die soziale Absicherung des wirtschaftlichen Strukturwandels. Die Aufga-
benfelder des Amtes für Wirtschaft und Arbeit werden in drei Produktegruppen zusammenge-
fasst. 

Gegenüber dem vorangehenden Globalbudget (2018 – 2020) gibt es keine wesentlichen Ände-
rungen. Per 2021 soll aber die Produktegruppe 1 ins Globalbudget "Führungsunterstützung 
Volkswirtschaftsdepartement und Stiftungsaufsicht" übertragen werden. Der Globalbudgetsal-
do erhöht sich um 1,1 Mio. Franken. 

a) Globalbudget: "Wirtschaft und Arbeit" 

1. Produktegruppe 1: Standortförderung 

1.1. Departementsübergreifende Projekte zur Umsetzung der Standortstrate-
gie 

1.2. Kommunikation und Netzwerkaktivitäten 

1.3. Firmenbesuche 

1.4. Vermittlungsaktivitäten 

1.5. Bearbeitete/erfolgreiche Leads 

1.6.  Leistungsvereinbarungen mit einer Ausschöpfungsquote von mindestens 
80% 

2. Produktegruppe 2: Kontrolle Arbeitsbedingungen 

2.1. Gewährleistung des Schutzes der Gesundheit und der Persönlichkeit von 
Arbeitnehmenden 

2.2. Verhinderung von Lohn- und Sozialdumping 

2.3. Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen 

2.4. Kundenfreundlicher Vollzug der Gewerbegesetzgebung 

2.5. Gewährleistung der Messsicherheit zum Schutz von Mensch und Umwelt 

3. Produktegruppe 3: Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit 

3.1. Bekämpfung und Verhütung von Arbeitslosigkeit 



4 

b) Verpflichtungskredit 2021 - 2023 9‘310‘000 Franken 



5 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf zum Globalbudget "Wirtschaft und 
Arbeit" für die Jahre 2021 bis 2023. 

1. Einleitende Bemerkungen 

Die Aufgabenbereiche innerhalb des Amtes für Wirtschaft und Arbeit umfassen Leistungen, 
welche den Kanton Solothurn als Arbeits- und Lebensstandort fördern und Wettbewerbsverzer-
rungen verhindern sollen sowie den wirtschaftlichen Strukturwandel sozial absichern wollen. 
Deshalb gehören neben der Schaffung von günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die 
Kontrollen der Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt sowie die Beratung und finanzielle Unter-
stützung von stellensuchenden Personen zu den Haupttätigkeiten des Amtes für Wirtschaft und 
Arbeit.  

Der Kanton Solothurn liegt im Mittelpunkt der Schweizer Zentren. Die gute Erreichbarkeit ist 
einer der grossen Standortvorteile des Kantons. In Pendlerdistanz sind rund 1,5 Millionen Ar-
beitskräfte wohnhaft und es sind mehrere Universitäten, Fachhochschulen und Flughäfen er-
reichbar. Trotz der Zunahme des Dienstleistungssektors ist der Kanton Solothurn nach wie vor 
ein konkurrenzfähiger Industriestandort. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit stärkt mit seinen 
Aufgaben die Standortattraktivität und vernetzt den Kanton international wie national mit 
wichtigen Partnern. Durch die Stärkung der Bildung, insbesondere der dualen Berufsbildung 
sowie dem Wissens- und Technologietransfer, kann die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft ge-
steigert werden. Dabei ist es wichtig Neugründungen zu begleiten und ihnen den Weg vorzube-
reiten. In einer funktionierenden und lebendigen Volkswirtschaft ist der strukturelle Wandel 
unumgänglich. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit versucht dessen negative Folgen vor allem 
mit den Instrumenten der Arbeitslosenversicherung abzusichern.  

Die wesentlichen Determinanten der schweizerischen Wirtschaftspolitik werden auf eidgenössi-
scher Ebene sowie durch die Schweizerische Nationalbank festgelegt. Die Märkte sind heute 
stark globalisiert und reagieren im internationalen Kontext. Die Solothurner Volkswirtschaft 
kann nicht unabhängig davon gesteuert werden. Der Handlungsspielraum ist begrenzt und 
kann nicht beliebig ausgenutzt werden. Wesentliche Bereiche des Amtes für Wirtschaft und Ar-
beit sind grösstenteils Vollzugsaufgaben im Rahmen der Bundesgesetzgebung, so vor allem in 
den Produktegruppen "Kontrolle Arbeitsbedingungen" und "Massnahmen gegen die Arbeitslo-
sigkeit". In der Produktegruppe "Kontrolle Arbeitsbedingungen" ist neu auch die Eichstelle in-
tegriert. Sie arbeitet im Wesentlichen nach den Vorgaben des Eidgenössischen Instituts für Met-
rologie METAS. 

Die departementsübergreifende Umsetzung der Standortstrategie soll gestärkt werden. Die 
Fachstelle Standortförderung soll dazu ins Departementssekretariat VWD überführt werden 
(Globalbudget "Führungsunterstützung Volkswirtschaftsdepartement und Stiftungsaufsicht"). 
Durch die Neuorganisation wird die Fachstelle Standortförderung massgeblich in der Steuerung 
und Umsetzung der Standortstrategie 2030 mitarbeiten. Das Monitoring und die Koordination 
in departementsübergreifenden Handlungsfeldern sollen neu der Koordinationskonferenz (Ko-
ko), in der sämtliche Departemente vertreten sind, übertragen werden. Da das Globalbudget 
"Führungsunterstützung Volkswirtschaftsdepartement und Stiftungsaufsicht" erst 2022 aus-
läuft, wird die Produktegruppe Standortförderung nun in der Vorlage Globalbudget AWA be-
handelt und anschliessend ans Departementssekretariat übertragen. 
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2. Bezug zu den Planungsgrundlagen des Regierungsrates 

 

Im IAFP 2020– 2023 sind keine Massnahmen festgehalten worden. 

 

3. Leistungsauftrag und Saldovorgabe 

3.1 Leistungserbringer 
Name Produktegruppen Leistungserbringende Dienststelle 
1. Standortförderung 
2. Kontrolle Arbeitsbedingungen 
3. Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit 
 
 
 
 

Fachstelle Standortförderung 
Abteilung Arbeitsbedingungen (Arb) 
Regionale Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 
Kantonale Amtsstelle (KAST) 
Logistik Arbeitsmarktliche Massnahmen (LAM) 
Öffentliche Arbeitslosenkasse (ALK) 
Abteilung Betriebswirtschaft (BeWi) 

3.2 Produktgruppen 

Die Veränderung aus dem Verpflichtungskredit aus der letzten GB-Periode zu der aktuellen 
ergibt sich hauptsächlich aus folgenden Änderungen: 

– Für die Produktgruppe 1 Standortförderung werden ab dem Jahr 2021 zwei neue 
Stellen geschaffen, um die im Auftrag des Kantonsrates erweiterten Aufgaben be-
wältigen zu können. Davon werden rund 70% für die Aussenkontakte und rund 
130% für die departementsübergreifenden Arbeiten und die Umsetzung der Stand-
ortstrategie 2030 benötigt. Zusätzlich wird die Anlaufstelle wieder gestärkt. 

– Für die Produktgruppe 2 Arbeitsbedingungen wurde ab dem Jahr 2020 die Eichstel-
le von extern ins AWA integriert. 

 

Legislaturplan 2017 – 2021 
 

Enthalten in Pro-
duktegruppen 

Nr. Handlungsziel 1 2 3   
B.1.2.1 Für Innovationsförderung und Wachstumsimpulse sorgen X X    
B.1.2.4 Standortentwicklung und-Promotion fördern X     
B.1.2.5 Soziale Absicherung des strukturellen Wandels   X   

Integrierter Aufgaben- und Finanzplan 2020 – 2023 Enthalten in Pro-
duktegruppen 

Nr. Massnahme 1 2 3   
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3.2.1 Produktgruppe 1: Standortförderung 
 

 

 

Die Erhöhung der Kosten gegenüber dem Globalbudget 2018 - 2020 sind hauptsächlich durch 
die Schaffung der zwei neuen Stellen ab dem Jahr 2021 begründet. Zudem wurde in den Jahren 
2018 und 2019 der Voranschlag unterschritten. 
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3.2.2 Produktgruppe 2: Kontrolle Arbeitsbedingungen 
 

 

Die Erhöhung der Kosten gegenüber dem Globalbudget 2018 - 2020 sind hauptsächlich durch 
die Anstellung einer neuen Eichmeisterin per Anfang 2020 (Insourcing) begründet. Der bisherige 
externe Eichmeister wird gegen Ende 2020 pensioniert. 
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3.2.3 Produktgruppe 3: Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit 

 

Die Kosten und Erlöse sind abhängig von den Entwicklungen im Arbeitsmarkt. 
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3.3 Saldovorgabe und Verpflichtungskredit 

Saldovorgabe 

 

Verpflichtungskredit 

 

3.4 Personal 

 

3.5 Veränderungen von Leistungen und Finanzen zur laufenden Globalbudgetperiode 

3.5.1 Veränderungen im Leistungsauftrag 

Keine Veränderungen 
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3.5.2 Laufende Globalbudgetperiode 

 
Verpflichtungskredit GB-Periode 2018-2020 In Mio. CHF 
Genehmigter Verpflichtungskredit gemäss SGB Nr. 0148/2017 8.2 
+ 1% Lohnerhöhung infolge Teuerungsausgleich per 1. Januar 2019 
   gemäss RRB 2018/1305 vom 21. August 2018 

0.2 

Bereinigter Verpflichtungskredit  8.4 
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits (RE18 + RE19 + VA20)  7.6 
Zu begründende Differenz   -0.8 
   

Begründung Detail Total 
Total Personalaufwand 
Erhöhung auf Grund der Stufenanstiege der Mitarbeiter und höheren Pen-
sen bei den bundfinanzierten Stellen. 

 +0.4 
 

Total Sachaufwand   -2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PG 1: Minderaufwand für Beiträge an Wirtschaftsorganisationen,  
Organisationen der Anlaufstellen und Organisationen für Neu-
gründungen/ Jungunternehmertum aufgrund der effektiv ab-
gerechneten Aktivitäten 
PG 1: Minderaufwand bei PR, Information, Marketing, Anlässe,  
Tagungen, Ausstellungen und Messen, Promotionen, Gutachten und  
Expertisen  
PG 1: Wertberichtigung Aktien Switzerland Innovation Park Biel/ 
Bienne AG 
PG 3: Minderaufwand für IIZ-Projekte (Aufhebung CM-Stelle) 
Sonstiger Minderaufwand PG 1 bis 3 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0.25 
 
 
 

-0.3 
 
 

0.05 
 

-1.2 
-0.4 

Total Erträge  +0.9 
 
 
 
 
 
 

PG 2: Mehrertrag Gebühren Kanton und höhere Rückerstattungen 
vom Bund 
PG 3: Mindererträge vom Bund resp. SECO (Entschädigungen, Bei-
träge, Teilzahlungen und Schlusszahlung für ALK und RAV). Dies be-
gründet sich hauptsächlich mit der Aufhebung der CM-Stelle. 
 

 
 
 

 

-0.5 
 

+1.4 
 
 
 

Total   -0.8 
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3.5.3 Neue Globalbudgetperiode 

 
Vergleich der vergangenen und zukünftigen GB-Periode In Mio. CHF 
Voraussichtliches Ergebnis des Verpflichtungskredits 
(RE18 + RE19 + VA20) 

7.6 

Beantragter Verpflichtungskredit 2021 – 2023 9.3 
Zu begründende Differenz  +1.7 
   

Begründung Detail Total 
Total Personalaufwand 
 
PG 1 Standortförderung: Ab dem Jahr 2021 werden zwei neue Stellen ge-
schaffen 
PG 2 Arbeitsbedingungen: Die Eichstelle wurde ab dem Jahr 2020 von extern 
ins AWA integriert. Im Gegenzug endet das Mandat des externen Eichmeis-
ters und auch die damit verbundenen Vollzugskosten fallen weg. 
PG 3 Arbeitsmarkt: Die bundfinanzierten Pensen werden erhöht 
Generell tiefere Sozialleistungen in der vergangenen GB-Periode  
Ab dem Jahr 2021 entsteht ein erhöhter Bedarf an Weiterbildung, Ausbil-
dung und Training 
 

 
davon 

+0.9 
 

+0.2 
 
 

+0.4 
+1.4 
+0.2  

 

+3.1 
 
 

   
Total Sachaufwand   +0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PG 1: Mehraufwand für Beiträge an Wirtschaftsorganisationen,  
 Organisationen der Anlaufstellen und Organisationen für Neu-   
 gründungen/ Jungunternehmertum 
 PG 1: Mehraufwand bei PR, Information, Marketing, Anlässe,  
 Tagungen, Ausstellungen und Messen, Promotionen, Gutachten und  
 Expertisen  
 PG 2: Minderaufwand Vollzugskosten (Insourcing Eichstelle) 
 PG 3: Minderaufwand für IIZ-Projekte (Aufhebung CM-Stelle) 
 PG 3: Mehraufwand für Mieten, Pachten, Räume 
 Sonstiger Mehraufwand PG 1 bis 3 
 

+0.1 
 
 

+0.15 
 
 

-0.15 
-0.3 
+0.3 
+0.4 

 

Total Erträge  -1.9 
 
 
 
 

PG 2: Mehrerträge für Eichungen und Messungen durch die neue 
Eichmeisterin 
PG 2: Mindererträge Gebühren und Rückerstattungen  
PG 3: Mehrerträge vom Bund resp. SECO (Entschädigungen, Beiträ-
ge, Teilzahlungen und Schlusszahlung für ALK und RAV). 
 

 
-0.25 
+0.05 

-1.7 
 
 

 

Total  +1.7 
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4. Finanzgrössen und Investitionen ausserhalb Globalbudget 

 

Kantonsbeiträge AVIG: Die Kosten für die Beiträge des Kantons an der Durchführung der öf-
fentlichen Arbeitsvermittlung und den arbeitsmarktlichen Massnahmen, sowie der Beteiligung 
des Kantons an den Kosten für Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen nach Art 59d AVIG 
werden ab dem Jahr 2021, auf Grund der allgemeinen schwierigen wirtschaftlichen Situation 
erhöht. 

Mietzinszuschüsse COVID-19: Der Kanton Solothurn unterstützt wegen COVID-19 die Firmen mit 
Mietzinszuschüssen im Jahr 2020 im Umfang von maximal 7,0 Mio. Franken. 

Rückzahlung Darlehen Seilbahn Weissenstein AG: Der Kanton Solothurn unterstützte im Rah-
men der Neuen Regionalpolitik (NRP) 2012-2015 die Seilbahn Weissenstein AG mit einem Darle-
hen von 3,0 Millionen Franken. Daran beteiligte sich der Bund mit 1,5 Millionen Franken. Ab 
dem Jahr 2017 zahlt die Seilbahn Weissenstein AG das Darlehen mit jährlich Fr. 176'471.-- zu-
rück.  

Startup - Bürgschaftsverluste COVID-19: Der Kanton Solothurn hat sich entschieden, am Pro-
gramm des Bundes, für Startup - Bürgschaften wegen COVID-19 zu beteiligen. Die Bürgschaft 
wird zu 65% vom Bund und zu 35% vom Kanton garantiert. Das Gesamtbürgschaftsvolumen be-
trägt 3,0 Mio. Franken, wobei pro Startup maximal 1,0 Mio. Franken zur Verfügung steht. In der 
dafür neu geschaffenen Finanzgrösse werden die potentiellen Bürgschaftsverluste abgebildet, 
welche der Kanton finanzieren müsste. 

Umsetzung Neue Regionalpolitik (NRP) 2020-2023: Der Kantonsrat hat entschieden, dass sich der 
Kanton Solothurn bei der neuen Periode der Neuen Regionalpolitik 2020-2023 wieder beteiligt. 
Ab dem Jahr 2020 werden vom Kanton jährlich brutto Fr. 500'000.-- zur Verfügung gestellt. Der 
Bund beteiligt sich daran mit 50% = Fr. 250'000.--. Damit ergibt sich eine jährliche Nettobelas-
tung für den Kanton Solothurn von Fr. 250'000.--. 

5. Rechtliches 

Der nachfolgende Beschluss untersteht als gebundene Ausgabe (Verpflichtungskredit) nicht dem 
fakultativen Referendum nach Art. 36 der Verfassung des Kantons Solothurn vom 8. Juni 1986 
(KV; BGS 111.1) (Artikel 37 Absatz 1 Buchstabe c KV).  
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6. Antrag 

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem nachfolgenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

Brigit Wyss 
Frau Landammann 

 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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7. Beschlussesentwurf 

Globalbudget "Wirtschaft und Arbeit" für die Jahre 2021 bis 
2023 

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 der Kantonsver-
fassung vom 8. Juni 19861, gestützt auf § 19 Abs. 1 und § 20 des Gesetzes über die wirkungsori-
entierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-G)2, nach Kenntnisnahme von Bot-
schaft und Entwurf des Regierungsrates vom 15. September 2020 (RRB Nr. 2020/1336), be-
schliesst: 

1. Für das Globalbudget "Wirtschaft und Arbeit" werden für die Jahre 2021 bis 2023 fol-
gende Produktegruppen und Ziele festgelegt: 

1.1. Produktegruppe 1: Standortförderung 

1.1.1. Departementsübergreifende Projekte zur Umsetzung der Standortstrate-
gie 

1.1.2. Kommunikation und Netzwerkaktivitäten 

1.1.3. Firmenbesuche 

1.1.4. Vermittlungsaktivitäten 

1.1.5. Bearbeitete/erfolgreiche Leads 

1.1.6. Leistungsvereinbarungen mit einer Ausschöpfungsquote von mindestens 
80% 

1.2. Produktegruppe 2: Kontrolle Arbeitsbedingungen 

1.2.1.  Schutz der Gesundheit und der Persönlichkeit der Arbeitnehmenden 

1.2.2.  Verhinderung von Lohn- und Sozialdumping 

1.2.3.  Verhinderung von Wettbewerbsverzerrungen 

1.2.4.  Kundenfreundlicher Vollzug der Gewerbegesetzgebung 

1.2.5. Gewährleistung der Messsicherheit zum Schutz von Mensch und Umwelt 

1.3. Produktegruppe 3: Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit 

1.3.1.  Bekämpfung und Verhütung von Arbeitslosigkeit 

2. Für das Globalbudget "Wirtschaft und Arbeit" wird als Saldovorgabe für die Jahre 2021 
bis 2023 ein Verpflichtungskredit von 9‘310‘000 Franken beschlossen. 

 _______________  

1 BGS 111.1. 
2 BGS 115.1 
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3. Der Verpflichtungskredit für das Globalbudget "Wirtschaft und Arbeit" wird bei einer 
vom Regierungsrat beschlossenen Lohnanpassung gemäss § 17 des Gesamtarbeitsvertra-
ges vom 25. Oktober 2004 (BGS 126.3; GAV) angepasst. 

4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt  

Im Namen des Kantonsrates 
 

Präsident Ratssekretär 

 
 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 
 

Verteiler KRB 

Volkswirtschaftsdepartement 
Amt für Wirtschaft und Arbeit 
Finanzdepartement (2) 
Amt für Finanzen (2) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Parlamentscontroller 
Parlamentsdienste 


